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Anhang II 
Preisliste 

 
§ 1 Anschlusskostenerstattung 
 

Die Anschlusskostenerstattung für die Herstellung, Verände-
rung und Erneuerung von Anschlusskanälen beträgt pau-
schalisiert 518,45 EURO/lfm. Die zu berechnende Länge des 
Anschlusskanals ergibt sich als Hälfte des Abstandes zwi-
schen den gegenüberliegenden Grundstücksgrenzen. 
Grundlage für diese Pauschalisierung sind die ermittelten 
Durchschnittskosten der Hausanschlussleitungen der letzten 
3 Jahre. Die Kalkulation wird ggf. aktualisiert.  
 
Bei unbilligen Härten sind Einzelregelungen möglich. 
 

 Netto MwSt Brutto 
 
Preise An-
schlusskosten-
erstattung 

 
435,68 
€/lfm 

 
82,78 
€/lfm 

 
518,45  
€/lfm 
 

 
Wird die Anschlussleitung größer als DN 150 bemessen, 
werden dem Benutzer die effektiv anfallenden Kosten 
berechnet. Die DESWA unterbreitet dem Benutzer ein ent-
sprechendes Angebot. 
 
Bei der Errichtung von Entwässerungsanlagen im Vakuum- 
oder Druckentwässerungsverfahren werden für den Hausan-
schlussschacht die effektiv anfallenden Kosten dem Benut-
zer gegenüber berechnet. Die DESWA unterbreitet dem Be-
nutzer ein entsprechendes Angebot 

 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Entwässerungsentgelte 
 

(1) Grundpreise 
 

Berech-
nung  
nach 
Wasser-
zähler-
größe* Q3 

Berech-
nung  
nach 

Wasser-
zähler-
größe* 

Qn 

Netto 
€ 

MwSt 
€ 

Grund-
preis  

Brutto 
€ 

Bis 4 Bis 2,5 10,80 2,05 12,85 
bis 10 bis 6 27,00 5,13 32,13 
bis 16 bis 10 43,20 11,21 54,41 
Bis 25 bis 15 67,50 12,83 80,33 
bis 62 bis 40 170,10 32,32 202,42 
bis 100 bis 60 270,00 51,30 321,30 
bis 150 bis 150 675,00 128,25 803,25 
für Pau-
schalab-
nehmer 

ohne Zäh-
ler 

für Pau-
schalab-
nehmer 

ohne Zäh-
ler 

10,80 2,05 12,85 

Anhang II 
Preisliste 

 
§ 1 Anschlusskostenerstattung 
 

Die Anschlusskostenerstattung für die Herstellung, Verände-
rung und Erneuerung von Anschlusskanälen beträgt pau-
schalisiert 518,45 EURO/lfm. Die zu berechnende Länge des 
Anschlusskanals ergibt sich als Hälfte des Abstandes zwi-
schen den gegenüberliegenden Grundstücksgrenzen. 
Grundlage für diese Pauschalisierung sind die ermittelten 
Durchschnittskosten der Hausanschlussleitungen der letzten 
3 Jahre. Die Kalkulation wird ggf. aktualisiert.  
 
Bei unbilligen Härten sind Einzelregelungen möglich. 
 

 Netto MwSt Brutto 
 
Preise An-
schlusskosten-
erstattung 

 
435,68 
€/lfm 

 
82,78 
€/lfm 

 
518,45  
€/lfm 
 

 
Wird die Anschlussleitung größer als DN 150 bemessen, 
werden dem Benutzer die effektiv anfallenden Kosten 
berechnet. Die DESWA unterbreitet dem Benutzer ein ent-
sprechendes Angebot. 
 
Bei der Errichtung von Entwässerungsanlagen im Vakuum- 
oder Druckentwässerungsverfahren werden für den Hausan-
schlussschacht die effektiv anfallenden Kosten dem Benut-
zer gegenüber berechnet. Die DESWA unterbreitet dem Be-
nutzer ein entsprechendes Angebot 

 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Entwässerungsentgelte 
 

(1) Grundpreise 
 

Berech-
nung  
nach 
Wasser-
zähler-
größe* Q3 

Berech-
nung  
nach 

Wasser-
zähler-
größe* 

Qn 

Netto 
€ 

MwSt 
€ 

Grund-
preis  

Brutto 
€ 

Bis 4 Bis 2,5 11,60 2,20 13,80 
bis 10 bis 6 29,00 5,51 34,51 
bis 16 bis 10 46,40 8,82 55,22 
Bis 25 bis 15 72,50 13,78 86,28 
bis 62 bis 40 182,70 34,71 217,41 
bis 100 bis 60 290,00 55,10 345,10 
bis 150 bis 150 725,00 137,75 862,75 
für Pau-
schalab-
nehmer 

ohne Zäh-
ler 

für Pau-
schalab-
nehmer 

ohne Zäh-
ler 

11,60 2,20 13,80 

dwoitas1
Textfeld
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Berech-
nung nach 
Wohnein-

heit 

Berech-
nung nach 
Wohnein-

heit 

5,40 1,03 6,43 

*Die bisherigen Bezeichnungen für die charakteristischen Durchflüsse wurden durch 
die Messgeräterichtlinie 2004/22/EG (MID) des Europäischen Parlamentes (EU) ge-
ändert und die Durchflussverhältnisse neu definiert. 

 
(2) Mengenpreis 

a) Häusliches und gewerbliches Abwasser bei Ein-
haltung der Mindestanforderungen 

b) Häusliches Abwasser unter Vorschaltung einer 
wirksamen Kleinkläranlage 

c) Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (für die Ein-
leitung in Kläranlage) 

d) Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben (für 
die Einleitung in Kläranlage) 

Netto MwSt Brutto 
a) 2,90 €/m³ 

 
0,55 €/m³ 3,45 €/m³ 

b) 2,04 €/m³ 
 

0,39 €/m³ 2,43 €/m³ 

c) 5,11 €/m³ 
 

0,97 €/m³ 6,08 €/m³ 

d) 2,00 €/m³ 
 

0,38 €/m³ 2,38 €/m³ 

 
(3) In Ausnahmefällen sind Mengenpreise je nach Einleit-

menge, Standort und notwendigem Aufwand zur Ab-
leitung variabel zwischen den Vertragspartnern ver-
handelbar. 

 
§ 3 Starkverschmutzerzuschläge 

 
(1) Für die Überschreitung der Mindestanforderungen bei 

den Parametern CSB, BSB5, Stickstoff und Phosphor 
und genehmigter Einleitung erfolgt die Berechnung eines 
Starkverschmutzerzuschlages wie folgt. 
 

Abwasserinhalt-
stoffe 

Konzentration 
[mg/l] 

Preiszuschlag 

CSB  >       1500 mg/l je    100 mg/l = 
10 % 

BSB5 >         800 mg/l  je    100 mg/l = 
10 % 

Stickstoff 
(NH4-N + NH3-N) 

>         200 mg/l  je    100 mg/l = 
10 % 

Gesamtphosphor >         15 mg/l % je        1 mg/l = 
10 

(2) Bei befristeten und genehmigten Überschreitungen der 
Mindestanforderungen wird bei allen anderen Parame-
tern ein gesonderter Preiszuschlag unter den Vertrags-
partnern vereinbart. 

(3) Bei ungenehmigter Überschreitung der Mindestanforde-
rungen wird bei allen anderen Parametern ein Preiszu-
schlag 
von 10 % der Entgelte je 10 % Überschreitung berech-
net. 

(4) Aufwendungen die der DESWA durch ungenehmigte 
Überschreitung der Mindestanforderungen entstehen 
(z.B. Probeentnahmen und Analysekosten) können dem 
Verursacher in Rechnung gestellt werden. 
 
 

§ 4 Niederschlagswasser 
 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in das zentrale 
Entwässerungsnetz der Stadt ist ein Entgelt von 3,30 
EUR/m³ (netto 2,77 EUR/m³) zu zahlen. Die Ermittlung der            
Niederschlagsmenge erfolgt entsprechend Anhang III. 

Berech-
nung nach 
Wohnein-

heit 

Berech-
nung nach 
Wohnein-

heit 

5,80 1,10 6,90 

*Die bisherigen Bezeichnungen für die charakteristischen Durchflüsse wurden durch 
die Messgeräterichtlinie 2004/22/EG (MID) des Europäischen Parlamentes (EU) ge-
ändert und die Durchflussverhältnisse neu definiert. 

 
(2) Mengenpreis 

a) Häusliches und gewerbliches Abwasser bei Ein-
haltung der Mindestanforderungen 

b) Häusliches Abwasser unter Vorschaltung einer 
wirksamen Kleinkläranlage 

c) Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (für die Ein-
leitung in Kläranlage) 

d) Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben (für 
die Einleitung in Kläranlage) 

Netto MwSt Brutto 
a) 3,03 €/m³ 

 
0,58 €/m³ 3,61 €/m³ 

b) 2,05 €/m³ 
 

0,39 €/m³ 2,44 €/m³ 

c) 5,11 €/m³ 
 

0,97 €/m³ 6,08 €/m³ 

d) 2,00 €/m³ 
 

0,38 €/m³ 2,38 €/m³ 

 
(3) In Ausnahmefällen sind Mengenpreise je nach Einleit-

menge, Standort und notwendigem Aufwand zur Ab-
leitung variabel zwischen den Vertragspartnern ver-
handelbar. 

 
§ 3 Starkverschmutzerzuschläge 

 
(1) Für die Überschreitung der Mindestanforderungen bei 

den Parametern CSB, BSB5, Stickstoff und Phosphor 
und genehmigter Einleitung erfolgt die Berechnung eines 
Starkverschmutzerzuschlages wie folgt. 
 

Abwasserinhalt-
stoffe 

Konzentration 
[mg/l] 

Preiszuschlag 

CSB  >       1500 mg/l je    100 mg/l = 
10 % 

BSB5 >         800 mg/l  je    100 mg/l = 
10 % 

Stickstoff 
(NH4-N + NH3-N) 

>         200 mg/l  je    100 mg/l = 
10 % 

Gesamtphosphor >         15 mg/l % je        1 mg/l = 
10 

(2) Bei befristeten und genehmigten Überschreitungen der 
Mindestanforderungen wird bei allen anderen Parame-
tern ein gesonderter Preiszuschlag unter den Vertrags-
partnern vereinbart. 

(3) Bei ungenehmigter Überschreitung der Mindestanforde-
rungen wird bei allen anderen Parametern ein Preiszu-
schlag 
von 10 % der Entgelte je 10 % Überschreitung berech-
net. 

(4) Aufwendungen die der DESWA durch ungenehmigte 
Überschreitung der Mindestanforderungen entstehen 
(z.B. Probeentnahmen und Analysekosten) können dem 
Verursacher in Rechnung gestellt werden. 
 
 

§ 4 Niederschlagswasser 
 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in das zentrale 
Entwässerungsnetz der Stadt ist ein Entgelt von 3,39 
EUR/m³ (netto 2,85 EUR/m³) zu zahlen. Die Ermittlung der             
Niederschlagsmenge erfolgt entsprechend Anhang III. 
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Netto MwSt Brutto 
 

2,77 €/m3  
 

0,53 €/m3  
 

3,30 €/m3 

 
 

§ 5 Grundwasser 
Die Einleitung von Grundwasser kann in Mischwasserkanäle 
und bei Trennsystemen in Regenwasserkanäle erfolgen. 
Die Mengenermittlung hat grundsätzlich über Wasserzähler 
zu erfolgen. 
 
In Ausnahmefällen sind die Preise je nach Einleitmengen, 
Standort und notwendigem Aufwand zur Ableitung variabel 
zwischen den Vertragspartnern verhandelbar. 
 
1) Einleitung in Mischwasserkanal 
2) Einleitung in Regenwasserkanal 

Netto MwSt Brutto 
1)         0,66 €/m³ 0,13 €/m³  0,79 €/m³ 
2)         0,35 €/m³ 0,07 €/m³ 0,42 €/m³ 

 
 

§ 6 Allgemeine Entgelte 
(1) Verstopfungsbeseitigung in Hausanschlussleitun-

gen 
Abrechnung erfolgt nach Aufwand und Einsatzzeit 

(1.1) Vom Revisionsschacht bzw. von der Reinigungs-
öffnung zur Hausentwässerung hin trägt der Be-
nutzer die Kosten der Verstopfungsbeseitigung. 

(1.2) Vom Revisionsschacht bzw. von der Reinigungs-
klappe zum öffentlichen Kanal trägt die DESWA 
die Kosten. Voraussetzung ist, dass der Direktan-
schluss Nennweite DN 150 beträgt und die An-
schlussleitung keine Defekte aufweist, sowie der 
Benutzer nicht vorsätzlich oder fahrlässig die Ur-
sachen der Verstopfung gelegt hat. 
 
 

(2) Entleeren mit einbezogener Reinigung zum Abbruch 
oder Umbau dezentraler Abwasseranlagen (Klein-
kläranlagen und abflusslose Gruben) 
Abrechnung erfolgt nach Aufwand und Einsatzzeit 
 

(3) Lohnstundensätze und Fahrzeugkosten  
Abrechnung nach kalkulierten Sätzen 
 

(4) Verrechnungspreise für ingenieurtechnische Leis-
tungen für Erschließungsgebiete  
Abrechnung nach kalkulierten Sätzen 

 

Netto MwSt Brutto 
 

2,85 €/m3  
 

0,54 €/m3  
 

3,39 €/m3 

 
 

§ 5 Grundwasser 
Die Einleitung von Grundwasser kann in Mischwasserkanäle 
und bei Trennsystemen in Regenwasserkanäle erfolgen. 
Die Mengenermittlung hat grundsätzlich über Wasserzähler 
zu erfolgen. 
 
In Ausnahmefällen sind die Preise je nach Einleitmengen, 
Standort und notwendigem Aufwand zur Ableitung variabel 
zwischen den Vertragspartnern verhandelbar. 
 
1) Einleitung in Mischwasserkanal 
2) Einleitung in Regenwasserkanal 

Netto MwSt Brutto 
1)         0,66 €/m³ 0,13 €/m³  0,79 €/m³ 
2)         0,35 €/m³ 0,07 €/m³ 0,42 €/m³ 

 
 

§ 6 Allgemeine Entgelte 
(5) Verstopfungsbeseitigung in Hausanschlussleitun-

gen 
Abrechnung erfolgt nach Aufwand und Einsatzzeit 

(1.3) Vom Revisionsschacht bzw. von der Reinigungs-
öffnung zur Hausentwässerung hin trägt der Be-
nutzer die Kosten der Verstopfungsbeseitigung. 

(1.4) Vom Revisionsschacht bzw. von der Reinigungs-
klappe zum öffentlichen Kanal trägt die DESWA 
die Kosten. Voraussetzung ist, dass der Direktan-
schluss Nennweite DN 150 beträgt und die An-
schlussleitung keine Defekte aufweist, sowie der 
Benutzer nicht vorsätzlich oder fahrlässig die Ur-
sachen der Verstopfung gelegt hat. 
 
 

(6) Entleeren mit einbezogener Reinigung zum Abbruch 
oder Umbau dezentraler Abwasseranlagen (Klein-
kläranlagen und abflusslose Gruben) 
Abrechnung erfolgt nach Aufwand und Einsatzzeit 
 

(7) Lohnstundensätze und Fahrzeugkosten  
Abrechnung nach kalkulierten Sätzen 
 

(8) Verrechnungspreise für ingenieurtechnische Leis-
tungen für Erschließungsgebiete  
Abrechnung nach kalkulierten Sätzen 

 

 




